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Sachverhalt mid Antrãge 

Die am 3. Dezember 1982 angeineldete europäische Patentan-

ineldung 82 111 217.4 (Publikations-Nr. 81 217) wurde durch 

Entscheidung der Prüfungsabteilung 062 vom 29. Januar 1987 

zurückgewiesen. 

Gegen diese am 29. Januar 1987 zur Post gegebene Entschei-

dung legte der Vertreter des Anmelders am 30. Mãrz 1987 

unter Zahlung der Gebühr Beschwerde em. Der 8. Juni 1987 
war der Pfingstinontag. Nit einem am 9. Juni 1987 eingegan-
genen Schreiben beantragte er, "Die Frist zur Einreichung 

der BeschwerdebegrUndung urn zwei Monate ... zu ver-
längern". Zur Begründung führte er aus: "Die seitens der 

Mandantin erforderlichen Informationen zur Ausarbeitung 

der Beschwerdebegründung liegen hier noch nicht you-

ständig vor. - Soilte die beantragte Fristverlängerung 

wider Erwarten nicht gewährt werden können, wird urn urn-

gehende Benachrichtung und Gewãhrung einer kurzen Nach-

frist gebeten." 

Nachdem der Vertreter am 12. Juni 1987 voni EPA telefonisch 

auf das Fehien der Beschwerdebegründung aufmerksam gemacht 

warden war, stelite er mit einern am 12. August 1987 einge-

gangenen Schreiben unter Zahiung der GebUhr einen Antrag 

auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 108, Satz 3 

EPU zur Abgabe der Beschwerdebegründung. Gleichzeitig 

holte er die Beschwerdebegründung nach. 

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags wurde ausge-

führt, die zuständige Sachbearbeiterin habe "offensicht-

lich versehentlich entsprechend den Môglichkeiten im Ver-

fahren vor deni Bundespatentgericht" ein Fristgesuch ge-

ste]].t. 
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V. 	In der rnündlichen Verhandlung von 21. April 1988 legte der 
Vertreter dar, daB er das ihrn vorgelegte Schreiben in der 
Meinung unterschrieben habe, ein rechtlich rnögliches Ge-
such urn Fristverlãngerung zu stellen. Im Verfahren vor dent 
deutschen Bundespatentgericht gebe es zwar keine jut Gesetz 
vorgesehene Frist. Doch sei es üblich, daB Beschwerde-
führer BegrUndungen innerhalb selbstgenannter Fristen an- 
kündigen. Es komme auch vor, daB Senate innerhaib ge-
setzter Fristen Gelegenheit zur Begründung geben. In bei-
den Fallen gebiete es allein schon die Hôflichkeit, eine 
Verlängerung zu erbitten, wenn die Frist nicht eingehalten 
werden kãnne. mm Augenblick der Unterschrift, habe er 
nicht realisiert, daB er mit einem Fristgesuch die ab-
laufende Frist nicht wahrt. Ware er sich dieser Situation 
bewu8t geworden, so hãtte er mühelos eine zur Erreichung 
der Zulässigkeit ausreichende BegrUndung abfassen kännen 
und dies selbstverständlich auch getan. 

Der Vertreter steilte abschlieBend den Antrag, ihm Wieder-
einsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebe-
gründung zu gewähren. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Bevor über den Antrag auf Wiedereinsetzung entschieden 
wird, ist zunãchst zu prufen, ob es einer Wiedereinsetzung 
überhaupt bedarf. Dies ware nicht der Fall, wenn die Frist 
zur Vorlage der Beschwerdebegründung auf Antrag verlängert 
werden kônnte und wenn auterdem mm konkreten Fall die Kant-
iner dern Fristgesuch stattgegeben hãtte. Da die Kanuner die 
letztere Frage (Gerechtfertigtsein einer etwaigen Frist-
verlängerung) verneint, braucht über die erstere Frage 
(Môglichkeit der Fristverlangerung) nicht entschieden zu 
werden. 
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1.1 	Die Frage der Môglichkeit einer Verlängerung der Beschwer- 

debegrundungsfrist wird in einer neueren Literaturstelle 

aufgeworfen (Schulte, Koininentar zurn DE-PatG, 4. Aufi. 

1987, § 73, Rdn. e5, S. 536). Eine solche Möglichkeit 

sieht das Ubereinkotrunen nur in R. 84 für Fristen vor, die 

im Einzelfall voin EPA "zu bestinmen" sind. Wenn es also 

uberhaupt die Möglichkeit zu einer Verlãngerung der Be-

schwerdebegründungsfrist geben solite, könnte diese nur - 

wie von Schulte a.a.O. zur Uberlegung gegeben - auf dem 

Weg über Art. 125 EPU gefunden werden. Durch Hinweis auf 

Vorschriften aus dem Recht inehrerer Vertragsstaaten zeigt 

• Schulte, daB Gerichte im ailgemeinen Begründungsfristen 

verlängern kónnen. Die interessante Frage, ob dies auch un 
Verfahren vor den Beschwerdekammern inôglich ware, kann 

hier aber dahingestelit bleiben. 

	

1.2 	un vorliegenden Fall hãtte die Kaminer nämlich die Aus- 

führung, daB die seitens der !4andantin erforderlichen 

Inforinationen zur Ausarbeitung der Beschwerdebegründung 

noch nicht vollständig vorliegen, nicht als ausreichende 

Rechtfertigung für eine Fristverlängerung nach R. 84, 

Satz 2 EPU angesehen. Eine solche Behauptung kann ein Ver-

treter iimner aufstellen. 

	

2. 	Es kommt daher darauf an, ob die versehentliche Stellung 

eines Fristgesuches statt der riotwendigen Einreichung 

einer BeschwerdebegrUndung eine Wiedereinsetzung in die 

Frist zur Abgabe der Beschwerdebegründung rechtfertigen 

kann. 

	

2.1 	Da der Antrag auf Wiedereinsetzung alle formalen Voraus- 

setzungen nach Art. 122 EPU erfüllt, hängt die Gewährung 

der Wiedereinsetzung davon ab, ob im vorliegenden Fall 

die nach den gegebenen Umstãnden gegebene Sorgfalt beach- 
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tet war. Der Vertreter hat das von seiner Sachbearbeiterin 

vorbereitete Fristgesuch selbst unterschrieben. Daher 1st 

ausschlieBlich entscheidend, was von ihm an Sorgfalt zu 

fordern 1st. In diesem Fall kommt es nicht auf Verhalten 

von Hilfspersonal an. Der vorliegende Tatbestand besteht 

ganz einfach darin, dag sich der Vertreter bei der 

Leistung der Unterschrift nicht bewufit war, daB es sich urn 

eine nach bisher einhelliger Rechtsauffassung nicht ver-

längerbare Frist handelt. Hãtte er dies realisiert, so 

hãtte er mit wenig Mühe noch am selben Tag eine kurze Be-

schwerdebegründung abgefaBt, wie sie zur Begrundung der 

Zulãssigkeit einer Beschwerde ausreicht. 

2.2 	Die Unterzeichnung des Fristgesuchs war somit eine Fehi- 

reaktion innerhaib einer kurzen Zeitspanne des Arbeits-

alitags. Dabei wurde dent Vertreter nicht bewul3t, daB er 

das Faische tat. Es lag also ein Irrtum vor, der durch 

Mangel an Nachdenken im Augenblick verursacht war. Dieses 

Versagen kann man nicht als vorwerfbaren Rechtsirrtum an-

sehen. Mangels Uberlegungszeit handelt es sich vielmehr urn 

eine Fehlreaktion im Augenbiick, also urn einen Flüchtig-

keitsfehler. Das Nicht-Erfassen der Situation erscheint 

unter den gegebenen Umständen als Fehlreaktion entschuld-

bar, einmal im Hinblick auf die Verwechselbarkeit der 

Situation und zum andern unter Berücksichtigung der Kürze 

der Reaktionszeit, die dern Vertreter zur Verfügung stand. 

2.2.1 Die Verwechselbarkeit der Situation besteht darin, daB bei 

Aufierungsfristen die Fristwahrung nteist sowohi durch Ab-

gabe der AuBerung wie auch durch Fristgesuch inóglich 1st. 

Dies ist jedenfails so, wenn eine Beschwerdebegründung an 

das deutsche Bundespatentgericht abgegeben werden soil, 

aber auch - und dies sind irn Arbeitsalitag die meisten 

Fälle - wenn AuBerungen auf Bescheide abzugeben sind. 

Hinsichtlich des EPA gilt dies im Prüfungsverfahren nach 
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Art. 96 (2), iiu Einspruchsverfahren nach Art. 101 (2), 

aber auch in einein einmal eingeleitetenBeschwerdever-

fahren nach Art. 110 (2) EPU. Eine Ausnahme demgegenüber 

1st Art. 108, Satz 3, also die Frist zur Einreichung der 

Beschwerdebegründung. Hier liegt aber nicht nur eine 

Ausnahme sondern aüch etwas Ungewôhniiches vor. Wie 

Schulte darlegt (s. oben 1.1), kânnen Gerichte im all-

gemeinen die BegrUndungsfrist für Rechtsmittei ver -

längern. 

2.2.2 Der Vertreter hatte daher nicht nur innerhaib einer ganz 

kurzen Zeitspanne seines Arbeitsailtags zu reagieren, son-

dern er tat dies in einer Situation, in der ihm ein Frist-

gesuch ais eine fristwahrende Hancilung erscheinen konnte. 

Die alternative, nach derzeitiger Rechtslage einzig 

sichere Handiung, nãmlich die Abgabe éiner kurzen Be-

schwerdebegründung, ware für ihn fast genauso einfach ge-

wesen. Da er fristgerecht überhaupt etwas getan hat, soil 

ihm daher nicht angelastet werden, daB er das Falsche tat. 

Die von Schulte (siehe oben 1.2) aufgeworfene Frage der 

Verlängerbarkeit der Beschwerdebegründungsfrist kann daher 

hier dahingestelit bleiben. Dies gilt uinso inehr, als sich 

der Beschwerdeführer hierauf nicht beruft. 
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Entscheidungsformel 	
I 

Ails diesen Gründeri wird entschieden: 

Dem Beschwerdeführer wird Wiedereinsetzung in die Frist zur 

Abgabe der Beschwerdebegründung nach Art. 108, Satz 3 EPU 

gewãhrt. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 

I 
JV 

S. Fabiani  

Der Vorsitzende: 

P.K.J. van den Berg 
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